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Betreff 
 
Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Ausgaben bei den Haushaltsstellen 
5600.6550.4 'Beratung ÖPP-Modell für Sport' und 5700.6551.2 'Beratung ÖPP-Modell 
für städtische Bäder' 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Rat der Stadt Sankt Augustin stimmt der Leistung von überplanmäßigen Ausgaben bei 
Haushaltsstelle 5600.6550.4 „Beratung ÖPP-Modell für Sport“ in Höhe von 25.381,89 € so-
wie bei Haushaltsstelle 5700.6551.2 „Beratung ÖPP-Modell für städtische Bäder“ in Höhe 
von 38.458,60 € zu. Die Mehrausgaben werden gedeckt durch Mehreinnahmen bei Haus-
haltsstelle 9000.0410.5 „Schlüsselzuweisungen““. 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Im Haushalt 2008 wurden die geschätzten Beraterkosten für die Phase A (Wirtschaftlich-
keitsvergleich) des ÖPP-Verfahrens „Sport und Bäder“ der Stadt Sankt Augustin berück-
sichtigt. Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 11.06.2008 fallen nun auch Beraterkos-
ten für die Phase B (Ausschreibungsverfahren) an. Die Kosten werden in den Jahren 2008 
und 2009 kassenwirksam. Der Anteil für das Jahr 2009 wird im Haushalt veranschlagt. Die 
anteiligen Kosten für das Jahr 2008 müssen überplanmäßig bereitgestellt werden. Benötigt 
werden bei: 
 
Hst. 5600.6550.4 „Beratung ÖPP-Modell für Sport“:   25.381,89 € 
Hst. 5700.6551.2 „Beratung ÖPP-Modell für städtische Bäder“: 38.458,60 € 
 
Die entstehenden Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 63.840,49 € sind gedeckt durch 
Mehreinnahmen bei Hst. 9000.0410.5 „Schlüsselzuweisungen“. 
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Da die Mehrausgaben erheblich sind, ist gem. § 83 GO die vorherige Zustimmung des Ra-
tes erforderlich. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Marcus Lübken 
Beigeordneter 
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf       €. 

  Sie stehen im  Verw. Haushalt  Verm. Haushalt unter der Haushaltsstelle       
zur Verfügung. 

  Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 
Ausgaben ist erforderlich 

 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt       €, insgesamt sind       € 
bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr       €. 

 


